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Fußgängerfreundliche Planung ist in Deutschland alles andere als ein Selbstläufer. Selbst 

dort, wo die „Stadt der kurzen Wege“ als Leitbild anerkannt ist, tut man sich vielfach schwer, 

die Anforderungen des Zufußgehens in der täglichen Praxis angemessen zu berücksichtigen. 

Damit eine gefahrenfreie Querung oder ausreichend breite Gehwege einen angemessenen 

Stellenwert in der kommunalen Planung erhalten, sollten die Möglichkeiten auf eine insti-

tutionelle Einbindung genutzt werden. Positive Effekte, aber auch die Grenzen dieser Vor-

gehensweise zeigt der Erfahrungsbericht eines Fußverkehrsbeauftragten.
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Die Handlungsfelder der kommu-
nalen Fußverkehrsförderung sind 
vielfältig. Sie beginnen auf der 
Ebene der Stadtentwicklungspla-
nung, wo die Schaffung bzw. die 
Stärkung dezentraler Strukturen bei 
der Standortplanung Möglichkeiten 
für vielfältige Aktivitäten zu Fuß 
schaffen sollen. Wer den Verkehr 
wieder �auf die Beine� stellen und 
die tägliche Entscheidung für oder 
gegen das Zufußgehen beein�us-
sen will, muss sich aber vor allem 
mit vielen Detailfragen in der 
Ausgestaltung der Wege, ihrer Si-
cherheit und Attraktivität befassen. 
Konkrete Hinweise für viele dieser 
Einzelpunkte wurden bereits in den 
vergangenen Fußnoten vorgestellt 
[1]. Einige Punkte seien an dieser 
Stelle aus der Praxis kommunaler 
Fußverkehrsförderung beispielhaft 
hervorgehoben. 
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Eckpunkte einer fußverkehrs-
freundlichen Planung 

- Der Straßenraum muss bei 
Planungen und Umgestaltungen 
wieder verstärkt kommunikativen 
Funktionen zugeführt werden, was 

auch durch geschwindigkeitssen-
kende und verkehrsberuhigende 
Maßnahmen erreicht werden kann. 

- Von der �Rest�ächenplanung� für 
Fußgänger muss zu einer kon-
sequenten Netzplanung überge-
gangen werden. Ein dichtes und 
engmaschiges Wegenetz kann z.B. 
auch über den Ausbau und die 
Legalisierung vorhandener Abkür-
zungen (�Trampelpfade�) oder die 
Sicherung von Verbindungen durch 
Hof- und Blockinnenbereichen 
unterstützt werden. 

- Gehwege müssen bezüglich ihrer 
Breite Mindestanforderungen genü-
gen, sollten aber auch ihrer sozialen 
und verkehrlichen Bedeutung ent-
sprechend gestaltet werden. Dazu 
gehört das Freihalten der Gehbahn 
von zusätzlichen Einbauten (Brief-
kästen, Schildermasten, Werbe-
tafeln) und parkenden Autos und 
Radverkehr. 

Abb.1: Plätze als 
Kommunikationsräume



- Insbesondere Hauptverkehrsstra-
ßen sollten in möglichst kurzen 
Abständen für Fußgänger über-
querbar gemacht werden, um Un-
terbrechungen der Fußwegenetze 
und die Gefährdung von Fußgän-
gern zu minimieren. Dabei sollen 
ebenerdige Querungen bevorzugt 
werden, sei es durch Lichtzeichen 
geregelte Überwege, Zebrastreifen 
oder auch einfache Querungshilfen 
mit Mittelinseln. 

- Ein weiterer wichtiger Aspekt 
sind fußgängerfreundliche Am-
pelschaltungen. So sollte bei 
hohem Fußverkehrsaufkommen 
die Möglichkeit geprüft werden, in 
Ampelumläufen mit sogenannten 
Doppelanwürfen zwei Mal eine 
Grünphase pro Querungsstelle 
anzubieten. Schaltungen, bei denen 
Fußgängern auch die diagonale 
Querung der Kreuzung ermöglicht 
wird, stellen eine weitere besondere 
Steuerungsmöglichkeit dar.

was aufwendige Nachsteuerungen 
entbehrlich macht. Die Führung 
von Fußgängern durch belebte Be-
reiche, die soziale Kontrolle erwar-
ten lässt, eine offene und übersicht-
liche Straßenraumgestaltung, eine 
ausreichende, gute Beleuchtung 
und der regelmäßige Freischnitt 
von Büschen und Sträuchern soll 
ein möglichst angstfreies Begehen 
der Wege unterstützen. 

- Die Minimierung von Barrieren, 
die Anlage von Orientierungshilfen 
und eine kontrastreiche Gestaltung 
kommen nicht nur Behinderten, 
sondern allen Fußgängern zugute. 
Auch die Wahl der richtigen Beläge 
von Fußverkehrsanlagen und die 
Gewährleistung eines Winterdiens-
tes sind wichtige Maßnahmen zur 
Sicherung der Nutzbarkeit von We-
gen für alle Verkehrsteilnehmer. 

Ansatzpunkte in der kommu-
nalen Verwaltung

Wie können diese Aspekte in eine 
kommunale Planung integriert 
werden? 

Die Erfahrungen zeigen, dass die 
Festlegung von Zielen und Stan-
dards sowie die Einführung von 
handhabbaren Verfahren eine maß-
gebliche Unterstützung für eine 
fußgängerfreundliche Planung in 
der kommunalen Praxis darstellen. 
Dabei kommt der Einbindung der 
Kommunalpolitik hohe Bedeutung 
zu. Folgende Bausteine sind dabei 
hervorzuheben:  

Aufstellen von Gesamtkonzepti-
onen für den Fußverkehr 

Vor allem im Rahmen der Ver-
kehrsentwicklungsplanung oder 
von Masterplänen sollte auf 
sorgfältige Bestandsaufnahmen, 
Gutachten sowie auf spezielle 
Maßnahmenpläne für den Fuß-
verkehr hingewirkt werden. Aber 
auch dessen Berücksichtigung als 
Teilaspekt in anderen Rahmen-
plänen, z.B. Spielleitplanung oder 
Schulwegeplänen, schafft wichtige 
und politisch abgesicherte Grund-
lagen für die tägliche Arbeit der 
Verwaltung. [2]

Fassung von Grundsatzbeschlüssen 
in politischen Gremien 

Die Mindestbreite von Gehwegen 
oder der Umgang mit Gehwegpar-
ken (Einsatzgrenzen, Kontrollen 
etc.) sind Beispiele für Maßnah-
men, die mit konkreten Beschlüs-
sen des Stadtrates bzw. der zustän-
digen Fachausschüsse abgesichert 
werden sollten. Auch die Regelung 
von Sondernutzungen auf Fußver-
kehrs�ächen (z.B. im Lieferverkehr) 
über Satzungen ist wünschenswert, 
um nachvollziehbare �Spielregeln� 
für die Berücksichtigung von Fuß-
gängerbelangen zu schaffen.  

Projektbezogene „Fußgänger-
freundlichkeitsprüfung“ 

Bei Planungen von Neu- und 
Umbaumaßnahmen von Verkehrs-
anlagen sollte von der Verwaltung 
geprüft werden, ob die Interessen 
des Fußverkehrs ausreichend 
berücksichtigt wurden. Wurde 
allen Fußverkehrsbeziehungen 
Rechnung getragen und sind aus-
reichende Querungsstellen einge-
plant? Diese Kontrolle kann auch 
im Rahmen eines Sicherheitsaudits 
statt�nden.

Beschwerdemanagement 

Die detaillierte Ortskenntnis und 
Alltagserfahrung der Bürger sollte 
zur P�ege und Verbesserung vor-
handener Fußverkehrssysteme 
genutzt werden. Voraussetzung ist 
aber eine ausreichende personelle 
Ausstattung und die Verfügbar-
keit von Haushaltsmitteln, damit 
die Anregungen auch umgesetzt 
werden können. Wichtig ist eine 
kurzfristige Rückmeldung inner-
halb 8 bis 10 Tagen, ggf. in Form 
einer Zwischennachricht. 

Professionelle Öffentlichkeitsarbeit 

Ein gezieltes Marketing trägt dazu 
bei, die Belange der Fußgänger an-
gemessen in der Öffentlichkeit zu 
kommunizieren und positionieren. 
Dazu gehört auch eine positive öf-
fentlichkeitswirksame Darstellung 
von umgesetzten Maßnahmen. 
Besondere Pläne zum Fußverkehr 
(z.B. Kinderstadtplan, Stadtplan 
für Mobilitätseingeschränkte) sind 

Abb.2: Kinderampel in 88 cm Höhe 

- Angsträume in der Stadt können 
durch die Berücksichtigung der 
Fußgängerbelange direkt bei der 
Neu- oder Umplanung von Stra-
ßenräumen vermieden werden, 




